
Ethanolvergiftung

das Erziehungsrecht, die Vormund
schaft oder Pflegschaft auf der 
Grundlage familienrechtlicher Be
stimmungen übertragen wurde. Ent
scheidungen darüber treffen die Or
gane der Jugendhilfe (durch Be
schluß bzw. Verfügung) oder die zu
ständigen Gerichte. Die Mitwirkung 
der Erziehungsberechtigten am ge
samten Strafverfahren gegen Ju
gendliche, ihre Rechte und Pflichten 
sind strafprozessual geregelt.

Erziehungsverhaltnisse: Gesamtheit 
der sozialen Beziehungen und Bin
dungen, die durch die sozialistischen 
Gesellschaftsverhältnisse bestimmt 
werden und in denen die Verantwor
tung für die allseitige Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen zu so
zialistischen Persönlichkeiten, für 
ihre politische, geistige, moralische 
Bildung und Erziehung, für gesunde 
körperliche Entwicklung und berufli
che Entfaltung, für die Herausbil
dung sozialistischer Lebens- und Ver
haltensweisen und für die rechtliche 
Interessenvertretung, wahr genom
men wird.
E. sind rechtlich begründet und wer
den im wesentlichen durch die Fa
milienverhältnisse geprägt. Alters
und entwicklungsbedingt werden 
auch die Einflüsse der Einrichtungen 
der Volksbildung, des Gesundheits
und Sozialwesens, der Lehr- und Ar
beitsstellen sowie der gesellschaft
lichen Organisationen und Sport- und 
Freizeitgruppen wirksam. Die Wirk
samkeit der einzelnen Verhältnisse 
auf die gesamte Persönlichkeitsent
wicklung ist unterschiedlich und 
kann sich im Laufe der Zeit wandeln. 
In der kriminalistischen Tätigkeit ist 
die tatbezogene Aufklärung der we
sentlichen E. für die Beurteilung der 
Persönlichkeit der jugendlichen 
Straftäter oder der Kinder, die eine 
deliktische Handlung begangen 
haben, gesetzliche Pflicht. Sie gibt

Aufschluß über Ursachen und Be
dingungen des Fehlverhaltens, über 
psychische oder physische Eigen
arten, über Motivationen und andere 
Umstände, die u. a. zur Beurteilung 
der Schuldfähigkeit beitragen 
können. Gleichzeitig sind aber auch 
Feststellungen von Pflichtverletzun
gen und andere Einflüsse, die straf
rechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen können, möglich.

Ethanol (C2H5OH.): wasserklare,
leicht entzündliche, mit blauer 
Flamme brennende Flüssigkeit; mit 
Wasser und vielen -> Lösungsmitteln 
mischbar; Lösungsmittel für viele 
organische Chemikalien und Natur
produkte. Wirksamer Inhaltsstoff 
aller alkoholischen Getränke.

Ethanolvergiftung: „Alkoholvergif
tung“ infolge Aufnahme größerer 
Mengen alkoholischer Getränke. 
Nach fortschreitender Lähmung von 
Großhirnfunktionen (-> Alkohol
beeinflussung) Bewußtseinstrübung, 
schließlich Bewußtlosigkeit und evtl. 
Tod, der Folge einer zentralen Atem
lähmung ist. Tödliche Ethanolmenge 
unterschiedlich, abhängig von Le
bensalter, körperlicher Konstitution, 
Geschlecht, Trinkzeit u. a. Faktoren; 
2 bis 5 g Ethanol pro kg Körperge
wicht können tödlich sein; —> Blut
alkoholkonzentrationen bei tödlichen 
Vergiftungen meist zwischen 3 bis 5 
mg lg. Bei intensiver ärztlicher Be
handlung wurden jedoch auch höhere 
Werte überlebt. Todeseintritt kann 
auch durch bestehende Krankheiten 
(Verkalkung der Herzkranzgefäße, 
Luftweginfekte) oder durch be
stimmte Komplikationen (z. B. Ein
atmung von Erbrochenem, Unter
kühlung, -> Bolustod) begünstigt 
werden.
Hilfeleistung für Betrunkene: Frei
halten der Atemwege (Erbrochenes 
aus der Mundhöhle entfernen!), Ver-
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